
Änderung des 
Tierarzneimittelgesetzes (TAMG) 

zum 01.01.2023
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Mitteilung zur Tierhaltung

Die Mitteilung der Haltung muss spätestens 14 Tage nach deren Beginn erfolgen. 
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Mitteilung zu Tierzahlen bzw. Nullmeldung

• Wenn im jeweiligen HJ bei den Tieren einer Nutzungsart Antibiotika eingesetzt wurde: → Anfangsbestand sowie die Zu-
und Abgänge mit Datum und Tieranzahl zu erfassen

• Auch verendete und getötete Tiere als Abgang melden

• Datenübertragung aus HIT in die Antibiotikadatenbank möglich

• Mitteilung zur Antibiotikaverwendung im Erfassungshalbjahr erfolgt seit 1.1.23 über die Tierarztpraxen

• Wenn im jeweiligen HJ bei den Tieren einer Nutzungsart kein Antibiotika eingesetzt wurde: → Nullmeldung

→Mitteilungen müssen in der Datenbank für den Erfassungszeitraum des 1. KHJ bis zum 14.07., für das 2. KHJ bis zum 
14.01. des Folgejahres durchgeführt werden
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Betriebliche Therapiehäufigkeit (=bTH) und Kennzahlen

• bTH= Kenngröße für die Anzahl der Tage im HJ, an denen ein Tier im Betrieb im Durchschnitt mit antibiotischen 
Wirkstoffen behandelt wurde

• Zuständige Behörde teilt die bTH bis 01.08. bzw. 01.02. dem Betrieb  mit 
(schriftl. und elektr. oder auf Wunsch auch ausschließl. elektr.→ Festlegung im TAM-Profil der Datenbank)

• Aus allen bTH einer Nutzungsart werden durch das BVL 1*/Jahr die Kennzahlen 1 und 2 bestimmt: 
Veröffentlichung beider Zahlen erfolgt in jährlich zum 15.02. auf der Homepage des BVL

• Kennzahl 1= Wert, unter dem 50% aller erfassten TH liegen

• Kennzahl 2= Wert, unter dem 75% aller erfassten TH liegen
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Folgemaßnahmen Abgleich bTH mit Kennzahlen

• Verpflichtung aller Tierhalterinnen und Tierhalter, eigene bTH mit den bundesweiten Kennzahlen bis zum 01.09. bzw. 
01.03. zu vergleichen und das Ergebnis zu dokumentieren

• Liegt bTH > Kennzahl 1: → Tierärztin/ Tierarzt hinzuziehen → Grund für Überschreitung prüfen → Schritte die zur 
Verringerung der Behandlungen mit Antibiotika führen besprechen → entsprechende Schritte einleiten

• Liegt bTH > Kennzahl 2: → Tierhalterin/ Tierhalter muss auf der Grundlage einer tierärztlichen Beratung einen 
Maßnahmenplan (Maßnahmen, die bereits durchgeführt werden) erstellen und diesen beim (Stand: Februar 2023)
zuständigen VET-Amt schriftl. oder elektr. vorlegen 
(Frist: 01.10. bzw. 01.04. (1. HJ/2. HJ))

• In Fällen, in denen die Behörde bei der Überprüfung des eingereichten Maßnahmenplanes feststellt, dass dieser nicht für 
eine wirksame Verringerung der Behandlung mit Antibiotika geeignet ist, kann die Behörde Änderungen des Plans 
anordnen. Vorher muss sie jedoch bei den Tierhalterinnen und Tierhalter eine Bestätigung einholen, dass die durch die 
Tierarztpraxis übermittelten Antibiotikaverwendungsdaten korrekt sind.
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Übergangsvorschriften für neue Nutzungsarten

• Keine Verpflichtung zu Antibiotikaminimierungsmaßnahmen (Abgleich bTH mit Kennzahlen und Folgemaßnahmen) für 
neu definierte Nutzungsarten 2023 → erst ab 2024

• Neu definierte mitteilungspflichtige Nutzungsarten:
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Zusammenfassung

Unter folgendem Link sind alle HIT-Anleitungen und der 
Tierzahlrechner zu finden:

https://www.antibiotika-tierhaltung.bayern.de/

/ Nullmeldung



Seite 8

Anleitung „Änderung Nutzungsart“
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Anleitung „Änderung Nutzungsart“



Seite 10

Anleitung „Änderung Nutzungsart“
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Anleitung Eingabe Nutzungsart
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Anleitung Eingabe Nutzungsart
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Anleitung Nullmeldung
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Anleitung Eingabe Tierbestandes und der Bestandsveränderung
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Anleitung Eingabe Tierbestandes und der Bestandsveränderung
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Anleitung Eingabe Tierbestandes und der Bestandsveränderung



Danke für Ihre Aufmerksamkeit!
Linda Weigele 0751-85 6160


